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RS OGH 1980/12/3 6Ob12/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1980

Norm

ABGB §1072

Rechtssatz

Ergänzende Vertragsauslegung zur Ermittlung des hypothetischen Parteiwillens für den in der Folge tatsächlich

eingetretenen Fall, daß der Kläger nicht durch Ausübung des ihm eingeräumten Vorkaufsrechtes, sondern durch eine

sonstige Verfügung des Alleinerben und Hofübernehmers Liegenschaftseigentümer wird.
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